
 

 

 

Bausparvermögen als Schonvermögen 
Landessozialgericht Hessen, Urteil vom 26. Januar 2 009 – Az: L 9 SO 48/07 

 

Der geistig behinderte Kläger erhält 
Eingliederungshilfe für das betreute 
Einzelwohnen. Bei einer im Juni 2005 
abgegebenen Vermögenserklärung 
erwähnte er ein vorhandenes Baus-
parvermögen von 35.000 Euro. Der 
Vertrag war im Mai 2005 mit einer 
einmaligen Sonderzahlung von 
35.000 Euro auf eine Bausparsumme 
von 82.000 Euro abgeschlossen 
worden, mit einer monatlichen Spar-
leistung von 150 Euro. Das Nettoein-
kommen des Klägers betrug 1.174 
Euro. Daraufhin hob der Sozialhilfe-
träger die Bewilligung der Eingliede-
rungshilfe zum 01.07.2005 auf, da der 
Kläger vorrangig das vorhandene 
Bausparvermögen für die Eingliede-
rungshilfe einzusetzen habe. 
 
Der Kläger wies in dem Widerspruch-
verfahren darauf hin, dass er beab-
sichtige, mit dem Bausparvermögen 
eine Eigentumswohnung zu kaufen, 
und legte entsprechende Verpflich-
tungserklärung seiner Eltern mit ei-
nem Finanzierungsplan vor. Damit sei 
nachgewiesen, dass das Vermögen 
zum baldigen Einsatz entsprechend 
der gesetzlichen Bestimmungen vor-
gesehen sei. In dem Widerspruchs-
bescheid machte der beklagte Sozial-
hilfeträger geltend, die Anerkennung 
als Schonvermögen sei für den Bau-
sparvertrag wegen der erheblichen 
Fremdfinanzierung ausgeschlossen. 
Eine baldige Verwertung sei zudem 
nicht gegeben, da nach der Fälligkeit 
der Bausparsumme in drei Jahren 
noch ein geeignetes Objekt gefunden 
werde müsse. Die vorgelegte Be-
scheinigung der Eltern sei als Gefäl-
ligkeitsbescheinigung zu werten. Der 
Bausparvertrag sei erst abgeschlos-
sen worden, nachdem die Information 
erfolgt sei, dass eine Heranziehung 
von Vermögen erfolge werde. 

Voraussetzung für die Anerkennung 
von Bausparvermögen als Schon-
vermögen sei, dass bei Eintritt der 
Bedürftigkeit bereits objektbezogene 
Dispositionen getroffen wurden. 
 
Das SG Wiesbaden wies die Klage 
ab, das LSG Hessen gab der Beru-
fung des Klägers statt. 
 
Die Voraussetzungen für die Aufhe-
bung des Bewilligungsbescheids für 
die Eingliederungshilfe in der streitbe-
fangenen Zeit vom 01.07.05 – 
31.12.05 seien nicht erfüllt. Dem 
Kläger sei es nicht zuzumuten, die 
Kosten der Eingliederungshilfe in 
Form von 198 Fachleistungsstunden 
für das betreute Wohnen aus seinem 
Vermögen aufzubringen, §§ 19 Abs. 
3, 82 ff. SGB XII. Das angegebene 
Bausparvermögen von 35.000 Euro 
sei gemäß § 90 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. 
Nr. 8 SGB XII vor einer Verwertung 
geschützt, da es nachweislich zur 
baldigen Beschaffung einer Eigen-
tumswohnung genutzt werden sollte, 
die zu Wohnzwecken des Klägers 
diente. 
 
Es sei unschädlich, dass der Kläger 
das bei ihm vorhandene Vermögen 
nach Beginn der Vermögensüberprü-
fung durch den Beklagten vertrags-
gemäß in dem Bausparvertrag ge-
bunden habe, da dies noch vor Be-
ginn des streitbefangenen Zeitraums 
geschah. Es könne sogar zu den 
Beratungspflichten eines Leistungs-
trägers gehören, den Hilfesuchenden 
auf die naheliegende Möglichkeit 
hinzuweisen, das Vermögen so anzu-
legen und eine vorhandene Kaufab-
sicht von Wohnungseigentum so zu 
konkretisieren und dokumentieren, 
dass damit der beabsichtigte Schutz 
des Vermögens erreicht werde. 

Die im August gekaufte Wohnung sei 
mit 64 qm für den Kläger als Einzel-
person angemessen. Nach dem von 
den Eltern vorgelegten Finanzie-
rungsplan sei davon auszugehen, 
dass es sich bereits ursprünglich um 
eine realistische Planung zur baldigen 
Beschaffung einer Eigentumswoh-
nung gemäß § 90 Abs. 2 Nr. 3 SGB 
XII gehandelt habe. Die vertragliche 
Selbstverpflichtung der Eltern und 
ihre großzügige Unterstützung des 
Vorhabens des Klägers könne nicht 
als anspruchsvernichtend gewertet 
werden. Sie sei im Gegenteil eine 
Garantie dafür, dass die Planung des 
Klägers nicht im Stadium eines Ge-
dankenspiels blieb. Sonst wären die 
Eigenbemühungen des Klägers zum 
Scheitern verurteilt, da er sein Ver-
mögen für die Einbringung der Ein-
gliederungshilfe hätte einsetzen müs-
sen. Dies hätte zu dem widersprüchli-
chen Ergebnis geführt, dass die dann 
fehlenden Mittel für den Erwerb der 
Eigentumswohnung zusätzlich von 
den Eltern zu leisten gewesen wären. 
Damit läge es auf der Hand, dass bei 
der Verwertung des Vermögens des 
Klägers der Erwerb der Eigentums-
wohnung gefährdet gewesen wäre. 
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